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Gemeindebeamten⸗ und Fürſorgegeſetz .
Schluß . )

Weiter erhalten das Wort :

Abg . Kahn ( Soz . ) :
Auch meine Freunde können ſich den anerken⸗

nenden Worten des Herrn Staatsminiſters , die er
den Gemeindebeamten gezollt hat für ihre Tätig⸗
keit während des Krieges , voll und ganz an⸗
ſchließen . Es iſt im übrigen zu begrüßen , wenn
die Regierung ankündigt , daß ſie den Entwurß
eines Geſetzes über die Rechtsverhältniſſe der Ge⸗
meindebeamten zu einer baldigen Entſchließung
uns vorlegen werde . Die Verhältniſſe dieſer Be⸗
amten und auch der Bedienſteten erfordert eine
neue Regelung dieſer Materie . Mit Mahnungen
und Erlaſſen ſeitens der Bezirksämter an die be⸗
teiligten Gemeinden wegen wirtſchaftlicher Beſſer⸗
ſtellung der Beamten und Bedienſteten iſt nicht ge⸗
holfen , es geſchieht doch in vielen Fällen recht we⸗
nig . Es iſt nicht , wie der Herr Berichterſtatter an⸗
nimmt , vielfach „ die Volksſtimmung “ ſchuld , daß
nichts getan wird , ſondern in ſehr vielen Fällen
die Rückſtändigkeit des Gemeinderats , wenn für die
Beamten und Bedienſteten nicht in der Weiſe ge⸗
ſorgt wird , wie es nötig wäre . Hier müßten durch
die Geſetzgebung gewiſſe Richtlinien geſchaffen wer⸗
den , nach denen ſich die Gemeinden zu richten ha⸗
ben , um eine befriedigende Regelung der Verhält⸗
niſſe der Beamten und Bedienſteten herbeizufüh⸗
ren . Es kann dieſes nur geſchehen , wenn die Ge⸗
meinden verpflichtet werden Gehaltstarife einzu⸗
führen wie die Rezierung ankündigt . Dieſe Ge⸗
haltstarife unterſtehen dann auch der Prüfung der
Staatsaufſichtsbehörden . Dadurch wäre es zu er⸗
reichen , daß die Gemeindeheamten und Bedienſte⸗
ten eine ihren Leiſtungen entſprechende auskömm⸗
liche Entlohnung erhalten würden . Eine ſolche
liegt auch ſehr im Intereſſe der Gemeindever⸗
waltungen ſelbſt , denn dadurch wird es ihnen mög⸗
lich , daß ſie tüchtige Kräfte erhalten und ſich
ſichern .

In dem Kommiſſionsbericht iſt bemerkt , daß
es noch Bürgermeiſter gibt , die eine jährliche Ver⸗
gütung von 2 —300 M. erhalten . Ich bezweifle , ob
die Gemeinde , namentlich , wenn es eine größere
Gemeinde iſt , die eine derartig geringe Vergütung
für ihren Bürgermeiſtec zahlt , dabei wirklich etwas
ſpart . Ich glaube , daß in vielen Fällen gerade das
Gegenteil der Fall ſein wird . Denn durch eine
ſolchei unzureichende Vergütung kann in vielen
Fällen ein Mann , der die Fähigkeit dazu beſitzt ,
nicht an die Spitze der Gemeindeverwaltung kom⸗
men . ſondern nur ein Mann , der finanziell gut
ſteht . Die Erfahrung hat ſchon gelehrt , daß der⸗
artige Leute manches Unheil über die Gemeinden
gebracht haben und manche Verhältniſſe in der Ge⸗
meinde eingeriſſen ſind , durch die die ganze Ge⸗
meinde großen Schaden erlitten hat . Es iſt vom
Herrn Berichterſtatter bemerkt worden , daß heute
noch Fälle vorhanden ſind , in denen die Gemein⸗
deverwaltung ſich nicht dazu verſtehen konnte , ihren
Beamten und Bedienſteten Teuerungszulage zu
geben . Mir iſt auch eine größere Gemeinde von
über 2000 Einwohner bekannt , die finanziell ſehr
gut ſteht . die in den letzten zwei Jahren ihre Um⸗
lage bat herabſetzen können und ihren Beamten
und Bedienſteten ganze 5 Proz . Zulage gewährt
hat . Das iſt ein ganz unerhörter Vorgang Auch die

Verſorgungsverhältniſſe der Gemeindebeamten und
⸗Bedienſteten müſſen einer Regelung unterzogen
werden , u. da wäre eine Reform unſeres Fürſorge⸗
geſetzes notwendig , durch die eine Erleichterung der
Aufnahme der Beamten u. Bedienſteten geſchaffen
wird . Es iſt ein unwürdiger Zuſtand , wenn ein
Gemeindebeamter oder ſonſtiger Bedienſteter , der
jahrzehntelnag in der Gemeinde tätig war und
infolge hohen Alters ſeinen Dienſt nicht mehr ver⸗
ſehen kann , mit ſogen . „ Bettelbriefen “ an die Ge⸗
meindeverwaltung herantreten muß , um einige
Mark Unterſtützung zu bekommen . Unwürdig iſt
auch das , daß der Ruhegehalt , den man einem
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Manne bewilligt , jedes Jahr in den Gemeinde⸗

haushalt eingeſtellt wird und dadurch des

öfteren immer wieder einer unwürdigen Kri⸗

tik im Bürgerausſchuß ausgeſetzt iſt . Das müßte
auch bei erner Aenderung des Geſetzes für die

Gemeindebeamten berückſichtigt werden .

Was die Frage wegen einer Staatsbei⸗

hilfſe anbelangt , ſo haben meine Freunde ſehr

große Bedenken gegen dieſe Anregung . Durch die

Gewährung eines Staatsbeitrags würde doch ein

ſehr großer Eingriff in die Selbſtverwaltung der

Gemeinde vorgenommen , denn dann würde ſich
die Regierung bei Anſtellung der Beamten eine

Art Beſtätigungsrecht vorbehalten , und das wäre

meiner Anſicht nach ein tiefer Eingriff in das

Recht der Selbſtverwaltung der Gemeinden . Im

großen und ganzen aber können meine Freunde

dem Amtrag Kopf und Gen . ihre Zuſtimmung

erteilen .
Abg . Bitter ( natl . ) :
Keine Tagung dieſes Hohen Hauſes iſt in den

letzten Jahren vorübergegangen , öhne daß die in

dem vorliegenden Antrag vertretenen Grundge⸗

danken aufrichtige Würdigung überall gefunden

haben , die Grundgedanken , die dahin gehen , die

Dienſt⸗ und Rechtsverhältniſſe der Gemeindebeam⸗

ten zu klären und zu verbeſſern . Eine tatſächlich
ins Gewicht fallende Wendung zur Beſſerung hat

ſich aber bis heute noch nicht in erwünſchtem Maße

gezeigt . Namens meiner Freunde darf ich deshalb
die Erklärung abgeben , daß wir mit allem Nach⸗

druck eine Regelung der Dienſt⸗ und Rechts⸗

verhältniſſe der Gemeindebeamten wünſchen ,
aus den Urſachen heraus , die die ſchweren Kriegs⸗

zeiten ſo beſonders deutlich geoffenbart haben .
Schon im Frieden hat man in dieſem Hohen

Hauſe die Bedeutung der Tätigkeit der Gemeinde⸗
heamten vollauf gewürdigt als das Rückgrat eines

geordneten Staatsweſens . Wir miſſen , welche

Summe von Arbeit im Dienſte der Oeffentlichkeit
auf den Rathäuſern geleiſtet worden iſt , wir wiſſen

auch , welche Opfer an Kraft und Geſundheit zu

bringen ſind , die oft widerſtreitenden Kräfte in

einer Gemeinde zu einer fruchtbringenden Arbeit

zu vereinigen , zu der Arbeit , von der das Wohl u.

Wehe einer ganzen Gemeinde und damit auch des

Staates abhängt . Wenn alſo ſchon in Friedens⸗

zeiten ſeitens der Gemeindebeamten anerkannter⸗

maßen bervorragende Volksdienſte geleiſtet worden

ſind , ſo zeigt das Spiegelbild der gemeindeamt⸗
lichen Tätiakeit im Kriege eine ſolch ungeheure

Steigerung und Erweiterung , die alle Anerkenn⸗

ung auslöſt . Zu den ſeitherigen Friedensarbeiten
der Gemeindeverwaltung ſind neue , bisher unge⸗

kannte Aufgaben wirtſchaftlicher und ſozialer Na⸗

tur hinzugekommen , die den Gemeindebeamten ge⸗

wiſſermaßen zum Staatsbeamten ſtempeln . Wenn

die Zentralſtellen des deutſchen Vaterlandes die oft

harten Kriegsmaßnahmen in vorzüglicher Weiſe
erdacht und feſtgelegt haben , ſo obliegt den Ge⸗

meindebehörden deren Ausführung im kleinen .

Eine ungeheure Arbeitslaſt , ein gewatriges Maß
ſchwieriger Anforderung iſt an den Gemeindebe⸗

amten herangetreten , und wir dürfen mit Genug⸗

tuung feſtſtellen , wie auch die Gr . Regierung durch

den Herrn Staatsminiſter bereits feſtgeſtellt hat ,
daß dieſe Aufgabe erfolgreich gelöſt worden iſt .

Trotz aller Widerſtände und Hinderniſſe auch trotz

oft perſönlicher Anfeindungen , auch trotz Vermin⸗
derung des Perſonalſtandes durch Einberufung iſt

es doch gelungen , daß die Gemeindeaufgaben eine

einwandfreie Löſung erfahren haben . Die größte
Mehrzahl der Gemeindebeamten hat hervorragen⸗

des geleiſtet , getragen von dem Bewußtſein , es

denen nachzumachen , die draußen in der Schlacht

ihr Leben in die Schanze ſchlagen .

Von dem zielbewußten und erfolgreichen Wir⸗

ken der inneren Verwaltung gibt die Sicherung

ber Volksernährung , die energiſche Förderung des

Wirtſchaftslebens überhaupt ein beredtes Zeugnis ,

auch dahin lautend , daß dieſe Arbeitslaſt nur be⸗

mältigt werden konnte unter Hintanſetzung der

Geſundheit des Einzelnen . Dieſe Tatſachen laſſen

uns durchaus begreiflich erſcheinen , wenn die ſchon
im Frieden zurecht beſtehenden Wünſche der Ge⸗

meindebeamten um Klärung und Beſſerung ihrer

Verhältniſſe nunmehr im Kriege bei der Teuerung

und Verſchiebung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe
eine erhöhte Auslöſung erfahren haben .

Auch der vorliegende Antrag wünſcht die Re⸗

gelung des Gegegenſtandes durch einen Geſetzent⸗
wurf , der in ſinngemäßer Anwendung der ſtaat⸗

lichen Beamtengeſetzgebung zugänglich machen will .

Wir freuen uns , an dieſer Stelle feſtzuſtellen , daß

die Regierung , die heute durch den Herrn Staats⸗

miniſter zu uns geſprochen hat , ſich eine ſo ent⸗

gegenkommende Haltung zu eigen gemacht hat , die
Dienſt⸗ und Rechtsverhältniſſe der Gemeindebeam⸗

ten in der Hinſicht auf eine geſetzliche Grundlage

zu ſtellen . Dieſes zukünftige ſtaatliche Gemeinde⸗
amtengeſetz wird einen Wendepunkt für die Ge⸗

meindebeamten darſtellen bezüglich der wirtſchaft⸗
lichen Intereſſen aller Beteiligten .

Bürgermeiſtergehälter von 200 M. und noch

weniger jährlich dürften nach unſerem Ermeſſen

nicht mehr vorkommen . Ich glaube , das kommende

Geſetz wird zweifellos einen Wandel zum Beſſeren

ſchaffen . Auch der Auffaſſung , daß die Gemeinde⸗

ämter , ein Gedanke , der in der Kommiſſion ver⸗

treten worden iſt , nur als Ehrenämter in Frage
kommen können , kann bei den heutigen ſchweren

Verhältniſſen eine Berechtigung nicht mehr zuer⸗

kannt werden . Wie der Herr Staatsminiſter vorhin

mitgeteilt hat , beſteht die Abſicht , daß in dem

neuen Gemeindebeamtengeſetz den Gemeinden

nahegelegt wird , eine Gehaltsordnung aufzuſtellen ,
deren Sätze mit den dienſtlichen Anforderungen
und der Leiſtungsfähigkeit der Gemeinde in Ein⸗

klang zu bringen . Dieſem Gedanken ſtehen wir

ſympathiſch gegenüber .
Dieſ Frage , ob es recht und billig ſei , wenn

der Staat zur Beſoldung der Gemeindebeamten

Zuſchüſſe leiſte , glaube ich aus den von den ſeit⸗

herigen Rednern dargelegten Gründen bejahen zu

ſollen . Denn tatſächlich iſt die Gemeinde doch zu

einem großen Teil der Geſchäftsträger des Staa⸗

tes geworden .
Bezüglich der recht lichen Stellung der

Bfürgermeiſter ſei noch folgendes hervorge⸗
hoben . Soll der Bürgermeiſter mit Erfolg ſeines
verantwortungsvollen Amtes einwandfrei walten ,

ſo muß ihm auch Kraft des Geſetzes als Ortsvor⸗

ſtand gegenüber den übrigen Beamten in kleinen

wie in großen Gemeinden eine gehobene Stellung

verſchafft werden . Unbeſtritten iſt , daß ſich die

Selbſtverwaltung gerade in der Kriegszeit bewährt
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hat . Ohne dieſe Grundlage wäre es nicht mög⸗

lich geweſen , die Durchführung der Kriegsmaßnah⸗
men in ſo hervorragender Weiſe zu betätigen . Der

weitere Ausbau der Selbſtverwaltung und die

rechtliche Sicherſtellung des Bürgermeiſters muß ,
wie hervorgehoben worden iſt , in das Gemeindebe⸗

amtengeſetz hineingearbeitet werden . Neben aus⸗

reichender Bezahlung kommt hier weiter in Fragr
die Fürſorge bei der eventuellen Nichtwiederwahl
und für den Fall der eingetretenen Dienſtunfähig⸗
keit , aber auch die Fürſorge für die Hinterbliebe⸗
nen . Das gleiche gilt mit den durch die Umſtände

gegebenen Einſchränkungen auch für die Ra ſchrei⸗
ber und Gemeinderechner , welche zuſammen mit

dem Bürgermeiſter die Hauptlaſt der Gemeindever⸗

waltung zu tragen haben . Die Ruhegehaltsberech⸗
tigung auch der der Gemeinden

unter 4000 bezw . 300 ) Einwohnern gemäß Par . 26

der Gemeindeordnung muß erſtrebt und die Ver⸗

ſorgung der Familienangehörigen durch Ausbau

des Fürſorgegeſetzes ſichergeſtellt werden . Eine

ſolche Rechtsſicherheit gibt den in Frage kommen⸗

den Beamten Schutz und Schaffensfreudigleit bei

der Erfüllung ihrer Berufspflichten beſonders auch
dann , wenn es ſich um die Durchführung von ein⸗

ſchneidenden Maßnahmen handelt , die den Wider⸗

ſtand der Bürgerſchaft vielfach hervorrufen . Daher

iſt der Ausbau des Fürſorgegeſetzes eine gebotene
Notmendigkeit .

Trotz der guten Vermögenslage ſind die jetzigen
Leiſtungen der Fürſorgekaſſe geringe .
Vor allem ſollte die Ausdehnung des Verſicher⸗
ungszwangs auf einer breiteren Grundlage aufge⸗
baut werden . So gut heute die Gemeinden ihre
dem Verſicherungszwang unterliegenden Beamten

bei der Reichsverſicherungsanſtalt für Angeſtellte
verſichern , ſo gut kann auch die Verſicherung bei

der ausgebauten Fürſorgekaſſe Platz greifen . Be⸗

dauerlich bleibt es , daß Tauſende von Gemeinde⸗

beamten bis jetzt der Fürſorgekaſſe fern bleiben

und ſich der Reichsverſicherung anſchließen müſſen .
Ich glaube aber auf Grund der engen Verbind⸗

ung des Gemeindedienſtes mit dem Staatsdienſt
zu der Annahme berechtigt zu ſein , daß ſämtlichen
Gemeindebeamten ohne Unterſchied gerade wie den

Staatsbeamten der Anſpruch auf Ruhezehalt und

Hinterbliebenenverſorgung zuſteht . Wenn hierzu
die Fürſorgekaſſe durch die Mitgliedſchaft aller Ge⸗

meindebeamten , ausgenommen die der Städteord⸗

nungsſtädte , auf eine breitere Grundlage geſtellt
werden wird und dadurch Gemeingut aller Ge⸗

meinden geworden iſt , dann wird zweifellos die Er⸗

hebung von Umlagen oder wenigſtens ein gemiſch⸗
tes Syſtem das richtige zu treffen wiſſen . Für die⸗

ſen Gang haben wir einen ausgezeichneten Weg⸗
weiſer in unſerer jetzigen ſtaatlichen Feuerver⸗
ſicherung , die auf den gleichen Vorausſetzungen wie

die geſchilderten beruht .
Wir anerkennen den entgegenkommenden Stand⸗

punkt der Gr . Regierung und werden an der Löſ⸗
ung der geſtellten Aufgabe von ganzem Herzen
mitarbeiten . Die Gemeindebeamten erwarten , daß
in gemeinſamer Arbeit mit den Landſtänden die

Gr . Regierung ein Werk ſchaffen werde , das die

durchaus berechtigten Anſprüche erfüllt . Die Bür⸗

germeiſter und Ratſchreiber und Gemeinderechner
ſowie die übrigen Grade der Gemeindebehörden
haben in ſchwerer Zeit bewieſen , wes Geiſteskind

ſie ſind . Wir alle wollen an dieſem Werke mit⸗

arbeiten mit dem Grundgedanken , den Gemeinde⸗

beamten die Stelle und di e Würdigung zu ver⸗

ſchaffen , die ein dankbares Volk und Vaterland

ihnen wünſcht ( Beifall bei den Nationalliberaln ) .

Abg . Schirmeiſter ( Zentr . ) :

Ich habe nicht die Abſicht , zu dem hier zur

Beratung vorliegenden Antrag noch lange Aus⸗

führungen zu machen , auch nicht ein Jammerlied
zu ſingen über die vielen Arbeiten , die die Ge⸗

meindebeamten haben , und ihre ſchlechte Bezahl⸗
ung . Ich möchte nur meine Freude darüber aus⸗

drücken , daß der Herr Staatsminiſter die viele Ar⸗

veit , die die Gemeindebeamten gehabt haben , an⸗
erkennt und in ebenſo wohlwollender Weiſe ſür den

nächſten Landtag die Vorlage eines Gemeindebeam⸗

tengeſetzes und Reviſion des Fürſorgegeſetzes in

Ausſicht ſtellt .

Ich möchte nur einige Mißverſtändniſſe , die
etwa eentſtehen könnten , klarſtellen . Das Verlan⸗

gen nach ſtaat licher Beihilfe zunächſt ent⸗

ſpricht eigentlich nicht dem ureigenſten Verlangen
der Gemeindebeamten , ſondern der Gemeinden

ſelbſt . Denn Sie mögen ſich einmal vorſtellen , der

Bürgermeiſter , der eine Gehaltsaufbeſſerung
möchte , ſucht alle Ausflüchte , daß nur ja die Um⸗

lagen nicht hinaufgedrückt werden . Der Landbür⸗

germeiſter hat ſtets die Aufgabe , die Umlage ſo
niedrig als möglich zu halten . Kommt er nun mit
einem Begehren um Gehaltsaufbeſſerung vor den
Gemeinderat oder den Bürgerausſchuß , ſo weiß
er im Voraus , daß , wenn die Umlage auch nur
um einen oder zwei Pfennige erhöht werden muß ,
er wahrſcheinlich auf einen ablehnenden Beſchluß
ſtoßen wird . Aus der Erwägung dieſer Tatſache
nun iſt der Wunſch geboren worden , der Staat

möchte den Gemeinden , doch wenigſtens den ärme⸗

ren oder bedürftigeren Gemeinden für diejenigen
Arbeiten , welche die Gemeindebeamten wirklich für
Staat und Reich zu leiſten haben , Zuſchüſſe gewäh⸗
ren . Es iſt dies , vom Standpunkt der Herren
Bürgermeiſter , überhaupt der Gemeindebeamten
aus betrachtet , eine ganz natürliche Folgerung ; es
wäre daher unberechtigt , einen Vorſtoß gegen ſie
zu unternehmen und ihnen — ich will einmal

ſagen : antivaterländiſchen Sinn vorzuwerfen
Ganz beſonders für den Bürgermeiſter iſt es

recht ſchwierig eine Gehaltserhöhung zu erlangen ,
weil er nicht eigentlich angeſtellter Gemeindebeam⸗

ter iſt , ſondern Ortsvorſtand und gewählt werden

muß . In der Regel muß er bei Uebernahme ſeines
Amtes verſprechen , er werde fünf , ſechs und noch
mehr Jahre lang keine Gehaltsaufbeſſerung der⸗

langen . Ein junger Mann , der vielleicht gern ein⸗

mal Bürgermeiſter wäre , geht dieſe Verpflichtung
ein . Nachher merkt er aber , daß mit der Ueber⸗

nahme des Amtes nicht nur Ehren , ſondern auch
ganz bedeutende Pflichten verbunden ſind . Seinem

Verſprechen gemäß muß er natürlich den Wunſch '
nach Gehaltsaufbeſſerung unausgeſprochen laſſen .
Damit gehen die erſten neun Dienſtjahre herum .

Hat er die Abſicht , wieder als Bürgermeiſter zu
kandidieren , ſo getraut er ſich erſt recht nicht , wegen
einer Gehaltsaufbeſſerung vorzugehen . Er denkt :

Ich warte bis ich wieder gewählt bin und komme

nachher mit meinem Anliegen . Bei einem ſolchen
Anlaß heißt es dann aber in der Regel : Iſt es

die erſten neun Jahre gegangen , ſo wird es auch
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ietzt gehen — und ſo bekommt der Bürgermeiſter
auch jetzt keine Gehaltsaufbeſſerung . Hinſichtlich
der Gehaltsregelung ſtehen aber auch die übrigen
Gemeindebeamten dem Bürgermeiſter gleich , oder

ſie werden ihm gleichgeſtellt , indem es heißt : Be⸗

anſprucht der Bürgermeiſter keine Aufbeſſerung , ſo

braucht der Ratſchreiber oder Gemeinderechner auch

keine . Auf dieſem Punkte beruht die ganze Stell⸗

ung der Gehaltsfrage .

Was nun den Einwand betrifft , daß die Aem⸗

ter von Gemeindebeamten Ehrenämter ſind ,
ſo möchte ich ihn mit einem ganz draſtiſchen Bei⸗

ſpiel beleuchten . Im Oberland droben kenne ich
eine Gemeinde , deren Bürgermeiſter und Ratſchrei⸗
ber von Seiner Königlichen Hoheit unſerm Groß⸗
herzog mit dem badiſchen Kriegsverdienſtkreuz aus⸗

gezeichnet worden ſind . Darauf hat es in der Ge⸗

meinde geheißen , dieſe beiden — wörtlich will ich

die Ausdrücke , die gefallen ſind , nicht wiederholen
— hätten dieſe Auszeichnung nur deshalb erhal⸗

ten , weil ſie die Einwohner der Gemeinde geplagt
und ſchikaniert haben . Mit andern Worten : Sie

haben ihre Pflicht erfüllt und durch die Durch⸗

führung der behördlichen Maßnahmenn haben ſie

ſich aber die Gegnerſchaft der Einwohner auf den

Hals geladen . Das iſt das „ Ehrenamt “ , wie es , be⸗

ſonders im Hinblick auf die Bürgermeiſter und

faſt alle Gemeindebeamten jetzt in den Gemeinden

beſteht . Wollen ſie ihre Pflicht als Gemeindevor⸗

ſtand , als Beamter ausüben , dann laden ſie ſich
nur Feinde auf den Nacken . Die allermeiſten Her⸗
ren Bürgermeiſter gehen bei der nächſten Wieder⸗

wahl ganz ſchwierigen Zeiten entgegen ; denn bei

dieſen können dann die widerwärtigen Gefühle aus⸗

gelöſt werden , die jetzt im allgemeinen und ſogar

zum großen Teil gegenüber den Gemeindeverwalt —

ungen herrſchen .
Was nun die Verhältniſſe der Fürſorge⸗

kaſſe betrifft , ſo möchte ich nicht mit dem einig

gehen , daß die Bürgermeiſter , weil ſie eigentlich
nicht Gemeindebeamte ſeien uicht in die Fürſorge⸗

kaſſe ſollen aufgenommen werden können . Stellen

wir uns doch einmal vor , ein Bürgermeiſter habe

ſeine erſten neun Dienſtjahre abgedient ; er werde

noch einmal gewählt . Vielleicht werden ihm aber

auch ſchon während dieſer zweiten Periode Prügel

zwiſchen die Füße geworfen und ſolche Schwierig⸗
keiten in den Weg gelegt , daß er überhaupt nicht
mehr weiter amtieren kann oder aber vielleicht aus

Geſundheitsrückſichten , ſein Amt niederlegen muß .
Dann hat er 12 , 15 , vielleicht 18 Jahre lang der

Gemeinde gedient , dem Staat gedient , iſt ein

alternder Mann , kann nicht mehr viel verdienen

—und geht dennoch der Wohltat des Fürſorgege⸗

ſetzes verluſtig nur deshalb , weil man ihn eigent⸗
lich nicht als Gemeindebeamten anſehen kann . Das

Gleiche trifft hinſichtlich anderer Gemeindebeamten

zu , hinſichtlich des Ratſchreibers , hinſichtlich des

Gemeinderechners , die infolge ihres „ mittleren oder

geringen Gehaltes nicht in die Fürſorgekaſſe auf⸗

genommen werden können . Hier ſollte in der Weiſe

eingegriffen werden , daß die Gemeindebeamten we⸗

nigſtens ſo geſtellt werden , daß ſie in die Fürſorge⸗

kaſſe aufgenommen werden können . Ich habe aber

die feſte Hoffnung , daß bei Beratung des neuen

Beamten⸗ und Fürſorgegeſetzes ſich Wege finden
laſſen werden , auf denen alle dieſe Uebolſtände aus

der Welt geſchafft werden können . Aber ich möchte

ietzt ſchon die verehrten Herren und das Hohe
Haus bitten , wenn dann dem nächſten Landtag

dieſe Geſetze vorgelegt werden , in recht wohlwol⸗
lendem Sinne an die Prüfung der Vorlage heran⸗
treten zu wollen ( Beifall beim Zentrum ) .

Abg . Schöpfle ( rechtsſt . Vg. ) :
Der Herr Staatsminiſter hat vorhin ausge —

führt , daß dem nächſten Landtag ein Geſetzent⸗
wurf entſprechend dem Antrag vorgelegt werden

ſoll . Meine Freunde und ich wären der Anſichr ,
daß die Gr . Regierung erſucht werden ſollte , ſchon
dem jetzigen Landtag einen Geſetzentwurf vorzu⸗

legen ; denn noch keine Zeit hat dieſe Regelung
als ſo dringend erſcheinen laſſen , wie gerade jetzt
die Kriegszeit . Wie der Herr Staatsminiſter ſelbſt
anerkannt hat , ſind während des Krieges die Ar⸗

beiten in den Gemeinden ganz gewaltig angewach⸗

ſen , die Regelung iſt jetzt am allerdringendſten .
Wenn die Gr . Regierung glaubt , Licht in die

Selbſtverwaltung der Gemeinden eingreifen zu

ſollen , ſo möchte ich nur einen Vergleich mit den

Kommunalverbänden oder - Bezirken ziehen . Ich
glaube kaum , daß ein Oberamtmann es ſich gefal⸗
len ließe , ſeinen Gehalt ſich vom Bezirksamt oder

vom Kommunalverbandsausſchuß feſtſetzen zu laſ⸗

ſen . Dabei iſt ein Kommunalverband noch viel
mehr in ſich ſelbſt abgeſchloſſen , als die Gemeinde .

Man braucht nur einmal die Probe zu machen ,

indem man Lebenmittel aus dem einen Kommu⸗

nalperband in den andern hinüberſchafft , dann

ſieht man gleich , wie ſehr in ſich ſelbſt abgeſchloſſen
der Kommunalverband iſt . Wenn ich dann in

Betracht ziehe , wie der Staat ſonſt in alles inner⸗

halb der Gemeinden eingreift , ſo komme ich zu der

Auffaſſung , es ſollte auch hier möglich ſein , regelnd

vorzugehen . Wenn eine Gemeinde z. B. nur einen

Ziegenbock kauft , ſo darf dieſer nicht verwender

werden , ohne daß ein ſtaatlicher Beamter gekom⸗

men iſt und ihn für tauglich erklärt hat . ( Sehr
richtig ! rechts . ) Wenn der Staat dort in ſolche
Kleinigkeiten eingreifen kann , dann ſollte er auch

hier eingreifen und endlich einmal dieſe Sache

regeln können .

Ich möchte dabei auf Württemberg hinweiſen .
Vor 16 Jahren wurden in Württemberg vom

Staat die Schultheißengehälter dahingehend ge⸗

regelt , daß er Mindeſtgehälter und Höchſtgehälter ,
Mindeſtgrenzen und Höchſtgrenzen feſtſetzte : in den

kleinſten Gemeinden z. B. , ſoviel ich mich erinnere ,
auf 500 —800 Mark , für größere Gemeinden , z. B .

für ſolche von 1500 —2000 Einwohnern , iſt der

Schultheißengehalt ſo geregelt , daß er zwiſchen
2800 und 3400 M. ſchwankt uſw . So gut man

dort die Sache hat regeln können und ſo gut dort

die Gemeinden mit der Regelung zufrieden ſind ,

ſo gut müßte ſich die Angelegenheit auch in Baden

regeln laſſen , eben nach dem Muſter wie in Würt⸗

temberg für die Schziltheißengehalte Mindeſtgren⸗

zen und Höchſtgrenzen feſtgeſetzt ſind . Wenn z . B.

in Württemberg die Mindeſtgrenze 2800 , die Höchſt⸗

grenze 3400 Mark iſt , ſo könnte man ja in Baden

ſagen : Für Ratſchreiber und Bürgermeiſter zuſam⸗
men iſt dieſelbe Grenze auch die richtige , prozen⸗

kual nach der Kopfzahl . Ebenſo ließe ſich prozen⸗
tual nach dem Umſatz bei den Gemeinderechnern
der Gehalt regeln , wie bei den andern Gemeinde⸗

beamten nach der Kopfzahl . Es geht bei uns jetzt
gegenwärtig das Schlagwort um : „ Freie Bahn
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dem Tüchtigen ! “ Wenn aber die Gemeindeämter

im Submiſſionsweg vergeben werde . , dann kommt

eben der Tüchtige nicht an den richtigen Platz

( Sehr richtig ! rechts ) , ſondern manchmal unlautere

Elemente , die für den Poſten nicht paſſen .
Der Herr Staatsminiſter hat weiter ausge —⸗

führt , Staat und Reich und die Gemeinde zuſam⸗
men haben die Aufgabe , die großen Arbeiten mit⸗

einander zu regeln . Bei dieſer Frage ſei es eine

interne Angelegenheit der Gemeinden , in die man

nicht eingreifen ſolle . Wenn aber z. B. jetzt in

ganz rein ländlichen Gemeinden Lebensmittel be⸗

ſchlagnahmt werden , wenn Getreideablieferung er⸗

folgen muß , wenn der Bürgermeiſter mit der Viey⸗
abgabe zu tun hat uſw . , ſo geſchieht das doch nicht

im Intereſſe der ländlichen Gemeinde ( Abg . Hert⸗
le : Sehr richtig ! ) , die das für ſich nicht notwendig

hat , ſondern es geſchieht im Intereſſe der Allge⸗
meinbeit der Verbrancher . Wollte man die ange⸗

ſtellten Beamten nach dem Intereſſe bezahlen , ſo

müßten die Verbraucher und nicht die Erzeuger
dafür aufkommen .

Wenn der Entwurf alſo dem jetzigen Landtag

nicht mehr vorgelegt werden kann , ſo möchte ich

doch wünſchen , daß er ſicher dem nächſten Landtag

vorgelegt werde und daß dieſe verſchiedenen Punkte
Berückſichtigung finden möchten ( Beifall rechts ) .

Abg . Muſer ( fortſchr . Vp. ) :
Es wäre recht gut geweſen , wenn die in Be⸗

tracht kommenden Geſetze noch dem jetzigen Land⸗

tag hätten vorgelegt werden können . Aber wir wer⸗

den gerecht genug ſein , auch die Gründe zu wür⸗

digen , die die Gr . Regierung dafür angegeben hat ,
daß ſie eine ſolche Vorlage für den jetzigen Land⸗

tag eben nicht ermöglichen konnte . Wir wollen uns

damit beſcheiden , daß die Gr . Regierung in ganz

offizieller Weiſe zuſichert , daß wir auf dem näch⸗
ſten Landtag zwei Geſetze bekommen , die die in

Frage ſtehende zu regelnde Materie ordnen . Ich
hätte deshalb geglaubt , wir hätten uns alle darauf
beſchränken lönnen , dieſer Freude Ausdruck zu

verleihen , und wir hätten darauf verzichten ſollen ,
weitere Ausführungen zu machen . Denn das , was

wir jetzt ſagen , müſſen die Herren , die auf dem

nächſten Landtag mitzuwirken die Ehre und das

Vergnügen haben , doch wieder ſagen . Ich beſchränke
mich deswegen auf ganz wenige Bemerkungen .

Der Herr Staatsminiſter hat , wie ich glaube ,
mit Recht darauf hingewieſen , daß eine einheitliche
Regelung der Bezüge der Gemeindebeamten ge⸗

wiſſe Schwierigkeiten mit ſich bringe . Inſoweit
kann ich dem beipflichten . Aber es will mir ſchei⸗

nen , als ob dieſe Schwierigkeiten nicht ſo groß

wären , wie er anzunehmen ſcheint ; ich glaube ,

dieſe Schwierigkeiten wären zu überwinden . Er

hat geſagt , wenn ein Gemeindebeamter in einer

kleinerein Gemeinde zu amtieren hat , iſt ſein Ge⸗

ſchäftskreis naturgemäß ein kleinerer , und es wäre
nicht angängig , daß man ihm dann , wie es bei
einer einheitlichen Regelung der betreffenden Sätze
der Fall wäre , die gleiche Vergütung zukommen
laſſe , wie einem Gemeindebeamten , deſſen Tätig⸗

keitsbezirk deshalb , weil er in einer größeren Ge⸗

meinde funktioniert , ein größerer iſt . Aber das

trifft auch für die Staatsbeamten zu : Ein Staats⸗

beamter in einem großen Bezirk hat mehr zu tun
als ein gleicher Beamter in einem kleinen Bezirk :
es iſt aber doch deswegen nicht eine differenzielle

Behandlung der ſtaatlichen Entlohnung vorgeſehen
worden . Ueber dieſen Geſichtspunkt wird man ſich

aber wiegeſagt auf dem nächſten Landtag weiter

auszuſprechen haben .
Ich meine , unſere Gemeindebeamten müſſen

zunächſt darüber froh ſein , daß nicht vloß an ſich
feſtſteht , daß eine entſprechende Regelung ihrer

Rechts⸗ und finanziellen Verhältniſſe notwendig

iſt , ſondern insbeſondere daß dieſe Notwendigkeit

auch vonſeiten der Gr . Regierung anerkannt wor⸗

den iſt . Das iſt ein Fortſchritt in dem Zugeſtänd⸗
nis , das der Herr Miniſter gemacht hat , in den

Mitteilungen insbeſondere über den Inhalt der

Geſetzentwürfe , die uns alsbald im nächſten Land⸗

tag vorgelegt werden .

Ich meine , und das iſt der letzte Geſichtspunkt ,
den ich hervorheben möchte , daß auch eine größere
Staatsbeihilfe notwendig und zuläſſig wäre , da⸗

mit die Gemeindebeamten wirklich in eine beſſere
vekuniäre Lage heraufgehoben werden können . Die

Staatskaſſe wird doch das noch ertragen können .

Ich glaube es wird zur Aufbeſſerung der Zivilliſte
der Gemeindebeamten in unſerer Staatskaſſe auch
noch das nötige Geld zu finden ſein

Der jetzige Antrag der Abgg . Lopf und Gen .

ſchließt den Antrag in ſich , den unſere Fraktion
am 1. Juli 1914 eingebracht hat , den Antrag auf
Schaffung eines Gemeindebeamtengeſetzes ; der

Herr Berichterſtatter hat in ſeinem ſchriſtlichen und

mündlichen Bericht damit auch unſern Antrag be⸗

gründet . Ich habe deswegen dem nichts beizufügen .
Ich ſchließe mit dem Wunſche , daß die Ge⸗

meindebeamten an ihrer Geſchloſſenheit feſthalten
möchten . Sie werden ſchon durch ihre Geſchloſſen⸗
heit , durch die geſchloſſene Einheitlichkeit ihres

Vorgehens ihren berechtigten Wünſchen den ent⸗

ſprechenden Nachdruck zu verleihen vermögen . Ich
wünſche , daß es ihnen gehe , wie es auch den

Staatsbeamten gegangen iſt : Zuerſt vonſeiten der

Regierung Widerſtand gegen ihre berchtigten An⸗

liegen , ſogar ſchroffe Ablehnung , allmählich ein⸗

zelne Konzeſſionen und ſchließlich ein ganz erfreu⸗
licher Erfolg . Ich möchte ihnen zurufen : Nur den

Mut nicht ſinken laſſen und nicht verzweifeln ,
wenn nicht alles auf einmal kommt ! ( Beifall . )

Die Beratung wird geſchloſſen .
Das Schlußwort erhält :

Berichterſtatter Abg . Wiedemann ( Zentr . ) :
Wenn vorhin von einem der Heveen Redner

der Wunſch geäußert wurde , künftighin ſollten auch
die Bürgermeiſter in das Fürſorgegeſetz einbe⸗

zogen werden , ſo glaube ich , daß man dieſen Wunſch

allgemein nur unterſtützt . Der Herr Kollege
Schi rmeiſter hat ja die dazu nötige Begründ⸗
ung ſchon gegeben .

Im Laufe der Beratung wurde auch auf den

ſchwierigen Dienſt der Bürgermeiſter hingewieſen ,
die heutzutage und beſonders bei den Kriegswirt⸗
ſchaftsmaßnahmen Hammer und Amboß zugleich
ſein müſſen ; es wird alſo ſicher berechtigt ſein , die⸗

ſen Männern , die heute einen großen Teil der

Staatsaufgaben ausführen , in dieſer Beziehung
entgegenzukommen .

Mit großer Befriedigung werden die Gemein⸗

debeamten die Erklärung des Herrn Staatsmini⸗

ſters aufnehmen , daß dem nächſten Landtag ein

Geſetzentwurf hinſichtlich der Gemeindebeamten

vorgelegt werden ſolle . Man könnte ja auch dem

—
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Wunſche beipflichten , den der Herr Kollege Schöpfle

ausgeſprochen hat , es wäre wünſchenswert gewe⸗

ſen , daß ſchon dieſem Landtage ein Geſetzentwurf
vorgelegt worden wäre . Aber die Schwierigkeiten
ſind duch ſehr groß , ſo groß , daß wir ' der Regier⸗
ung nicht zumuten können , beide Geſetze , das Ge⸗
meindebeamtengeſetz und das Fürſorgegeſetz jetzt
einer Reviſion zu unterziehen .

Ich möchte zum Schluſſe noch den Wunſch aus⸗

ſprechen , daß die Gr . Regierung es nicht bloß bei

dem Verſprechen beläßt , dem nächſten Landtag

einen Geſetzentwurf vorzulegen , ſondern daß ſie

jetzt ſchon die Gemeinden anweiſt , den Gemeinde⸗
beamten eine hinreichende Teuerungszulage zu

gewähren und event . jetzt noch ihre Gehälter einer

entſprechenden Reviſion zu unterziehen — denn

von der Zukunftmuſik allein können die Gemeinde⸗

beamten auch nicht leben . ( Beifall ) .
Bei der hierauf folgenden Abſtimmung

wird entſprechend dem Antrag der Kommiſſion der

Antrag Kopf und Gen . ( Druckſ . Nr . 22 e) ein⸗

ſtimmig angenommen .

1. Allgemeine Gemeindeſachen .

Die Einführung des gleichen und direkten

Wahlrechts in den Gemeinden .

Der Ausſchuß für Juſtiz und Verwaltung der

2. Kammer begann mit der Beratung der Anträge

der Nationalliberalen , Sozialdemokratie , Fortſchr .

Volkspartei und des Zentrums über die Reform
der Gemeinde⸗ und Städteordnung . Alle

Anträge verlangen die Aufhebung der Klaſſenwahl
und Einführung des gleichen , allgemeinen , direkten

undg eheimen Wahlrechts und die Beibehaltung der

verhältnismäßigen Mandatsverteilung . Ferner ver⸗

langt der nationalliberale Antrag für die länger

als 10 Jahre in der Gemeinde anſäſſigen Wähler
die Verleihung einer zweiten Stimmſe .

Die Verleihung desſelben Wahlrechts wie für die

Männer auch an die Frauen fordert der ſozial⸗

demokratiſche Antrag , während die Nationallibera⸗

len nur die Ausdehnung des Wahlrechts auf die

ſelbſtändigen Frauen der Städteordnungsſtädte

wünſche . Sozialdemokraten und Volkspartei bean⸗

tragten ferner die unmittelbare Wahl der Bür⸗

germeiſter und Oberbürgermeiſter durch
die Wahlberechtigten . In der Ausſprache machte
der Vertreter des Zentrums die Zuſtimmung ſeiner

Partei zu den Anträgen von einer Aenderung der

Gemeindebeſteuerung abhängig ; das Frauenſtimm⸗

recht lehnen das Zentrum und die Rechtsſtehende

Vereinigung ab . Die Nationalliberalen ließen ihre

beantragte Beſchränkung für ſelbſtändige Frauen

fallen . — Namens der Regierung erklärte Staats⸗

miniſter v. Bodman , daß , nachdem die Mehrheit
des Landtags die Aufhebung der Klaſſenwahl ver⸗

lange , die Regierung dieſem Wunſche

nicht widerſpreche . Es entſpreche der neuen

Zeit , daß das Klaſſenwahlrecht beſeitigt würde . Ein

Beſtätigungsrecht für die Bürgermeiſter wünſche

die Regierung nicht . Zum Schutze des bodenſtän⸗

digen gegenüber dem fluktuierenden Element hält

die Regierung eine b⸗jährige Aufenthalts⸗
dauer zur Erlangung des Wahlrechits
für angebracht . Das Frauenſtimmrecht für
die Gemeinde hielt der Staatsminiſter für disku⸗

tabel , jedoch ſei die Zeit zu deſſen Einführung

noch nicht gekommen . An der Wahl der Bürger⸗
meiſter nach den beſtehenden Grundſätzen hält die

Regierung feſt . Dem nächſten ordentlichen Landtag

ſoll der Entwurf über eine Reform der Städte⸗
ordnung vorgelegt werden , ob eine ſolche auch

für die Gemeindeordnung möglich ſei , ſei

bei der erforderlichen Zeit für die Vorarbeit frag⸗

lich , doch werde die Regierung alles tun . um die
Neuordnung zu fördern . — Die Ausſprache über

das Wahlrecht wurde im Ausſchuß abgeſchloſſen .
Die Abſtimmung wurde bis zum Schluß der Be⸗

ratungen des übrigen Inhalts der Anträge zurück⸗
geſtellt .
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2 . Sparkaſſenweſen .
Ein „ Städtiſches Sparkaſſenamt “

Die Spar⸗ - u. Pfandleihkaſſe Karls⸗

ruhee ſoll laut Stadtroatsantrag an den Bürger⸗

ausſchuß in ein „ Städtiſches Sparkaſſeamt “ um⸗

gewandelt werden . Die Satzungen erfahren einige

Aenderungen und Zuſätze . Es ſollen bei dem Spar⸗
kaſſenamt angeſtellt werden : ein Direktor als Vor⸗

ſtand : ein Kontrolleur , zugleich Stellvertreter des

Vorſtandes ; ein Hauptkaſſier und ein Hauptbuch⸗
halter ; die zur Erledigung der Geſchäfte erforder⸗

lichen Kaſſiere ( Kaſſengehilfen ) , Buchhalter , Schä⸗
tzer und ſonſtigen Hilfsbeamten . Zum Hauptkaſ⸗

lier wird der Kaſſier Alfons König , äals Haupt⸗

buchhalter Karl Hölzer ernannt . Der Stadtrat

ſoll beſtimmen , an welchem Tage die beantragten

Aenderungen der Satzungen in Kraft treten .

In der Begründung heißt es : Der Geſchäfts⸗

bereich der Städtiſchen Spar⸗ und Pfandleihkaſſe
iſt im Laufe des letzten Jahres bedeutend erweitert
worden , indem der Giro - und Scheckverkehr ſowie
die Hinterlegung von Kriegsanleiheſtücken einge⸗

führt wurde . Zugleich haben auch die Sparein⸗

lagen ſtändig zugenommen . Folgende Zahlen geben
einen Begriff von dem jetzigen Umfang der Ge⸗

ſchäfte bei der Sparkaſſe und von der Zunahme
in den letzten Jahren : Die Zahl der Einleger be⸗

trug am 1. Januar 1913 : 46 282 , am 1. Januar
1918 : 64013 und 6880 der Kriegsſparkaſſe . Der

Einlagebeſtand ſtieg in derſelben Zeit von

41 948 265 M. auf 56 800 000 M. wozu noch Mark

2 400 000 Giroguthaben zu rechnen ſind . An dem

1917 eingeführten Giro⸗ und Scheckverkehr ſind

ietzt 2400 Teilnehmer beteiligt . Der Umſatz in die⸗

ſem Verkehr betrug 1917 : 10 032 298 M. in Ein⸗

zahlung und 7672516 M. in Abhebung . Im

Hinterlegungsverkehr werden zurzeit bereits 2600
Konten geführt . Am deutlichſten geht die Geſchäfts⸗
zunahme aus der Zahl der Abfertigungen ( EEin⸗
lagent und Rückzahlungen ) hervor . Dieſe betrug
im Jahr 1912 ( die Schulſparkaſſe ungerechnet )
149 359 und im Jahr 1917 : 298 905 : für das Jahr
1918 muß bereits mit einer Poſtenzahl von 400 000

gerechnet werden . Entſprechend der Geſchäftsſtei⸗
gerung hat das Perſonal die Zahl von 57 Ange⸗
ſtellten erreicht . Der jetzige Geſchäftsumfang macht
eine neue Organiſation der Verwaltung der Spar⸗
und Pfandleihkaſſe notwendig , wie ſie Par . 1 Abſ .

2 der Sparkaſſen⸗Rechnungsanw . für größere Kaſ⸗
ſen vorſieht . Die Kaſſen⸗ und Rechnungsgeſchäfte
müſſen unter mehrere Perſonen verteilt werden . 4



6 . Sonſtiges .
Die Anrechnung zuviel bezahlter Familienun⸗

terſtützung auf Verſorgungsgebührniffe betr .

Seit 1. April 1918 werden die Hinterbliebe⸗
nenbezüge ( Reichsgeſetz vom 17 . Mai 1907 , Reichs⸗

geſetzblatt S . 214 ) und die Verſorgungsgebührniſſe
( Reichsgeſetz vom 31 . 5. 1906 , Reichsgeſetzblatt S .

593 ) , ſoweit ſie zu Laſten der preußiſchen Heeres⸗
verwaltung , der Marineverwaltung oder der Rech⸗
nung der Schutztruppe gehen , nicht mehr durch die

ſtaatlichen Kaſſen ( Hauptſteuerämter , Finanzämter
oder Steuereinnehmereien ) ſondern durch die Poſt⸗
kaſſen bezahlt .

Wenn bei ſolchen Zahlungen zuviel bezahlte
Familienunterſtützungen gemäß Par . 10 Abſ . 6
Satz 2 F. U. G. ( Reichsgeſetz vom 30 . September
1915 , Reichsgeſetzblatt Seite 629 ) und Par . 9 der

Bundesratsverordnung vom 21 . Januar 1916

( Reichsgeſetzblatt Seite 55 ) einzubehalten ſind , iſt
wie folgt zu verfahren :

1 Die Bewilligungsbehörde für Hinterbliebe⸗
nenbezüge ( Anſchrift : Verſorgungsabteilung der

ſtellvertretenden Intendantur des 14 . Armeekorps
in Karlsruhe , Kriegsſtraße 208 ) ſendet die Be⸗
nachrichtigung für die Empfangsberechtigten über
die Bewilligung an das Bezirksamt , in deſſen Be⸗
zirk die Empfangsberechtigten wohnen , zur Weiter⸗

gabe an dieſe und zur Anmeldung etwa zuviel be⸗
zahlter Familienunterſtützung oder zur Erſtattung
einer Fehlanzeig⸗ Die Anmeldung oder Jehl⸗
anzeige iſt an die Penſionsregelungsbe⸗
hörde ( nicht an die Bewilligungsbehörde ) zu
richten . Deren Anſchrift lautet :

Stellvertretende Intendantur des 14 . Armee⸗

korps , Penſionsregelungsbehörde 33 in Karls⸗

ruhe , Hirſchſtraße 116 .

Anmeldung oder Fehlanzeige ſind möglichſt zu be⸗

ſchleunigen . Verzögern ſie ſich über eine Woche
hinaus , ſo iſt der Venſionsregelungsbehörde vor⸗

läufig Anzeige zu erſtatten .
2. Nach Eingang einer Anmeldung nach Ziff .

1 erläßt die Penſionsregelungsbehörde die Anweiſ⸗
ung des einzubehaltenden Betrages an die Poſt .
Als empfangsberechtigt wird die Stadtkaſſe am

Amtsſitz als Kaſſe des Lieferungsverbands be⸗

zeichnet .
3. Die Empfangsberechtigten werden von dem

Abzug zu Gunſten des Lieferungsverbands ſei⸗
tens der Penſionsregelungsbehörde benachrichtigt .

4. Für Verſorgungsgebührniſſe nach dem

Reichsgeſetz vom 31 . Mai 1906 iſt das ſtellvertre⸗
tende Generalkommando des 14 . Armeekorps , Ver⸗

ſorgungsabteilung , in Karlsruhe , Akademieſtraße 4 )

Bewilligungsbehörde . Dieſe Stelle wird den Lie⸗

ferungsverband wie bisher von Rentenbewillig⸗
ungen benachrichtigen .

Penſionsregelungsbehörde iſt auch hier die in

Ziff . 1 Satz 3 genannte Stelle .
5. Der einbehaltene Betrag iſt , ſoweit er auf

den Mindeſtbetrag und den jetzt oder ſpäter vom

Reich zu erſtattenden Teil des Zuſchuſſes nach
der Bundesratsverordnung vom 2. November 1917

entfällt , als Erſatz gleichartiger Ausgaben der

Stadtkaſſe , im übrigen als Erſatz von Mehrbeträ⸗
gen zu buchen .

EErlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom 8.
ſtai 1918 , Nr . 25 502) .

Erhöhung der ſtädtiſchen Teuerungsbeihilfen in

Karlsruhe .

Den Bürgerausſchußmitgliedern iſt eine ſtadt⸗
rätliche Vorlage zugegangen , in welcher eine Er⸗

höhung der Teuerungsbeihilfen für die

ſtädtiſchen Beamten , Lehrer und Arbeiter bean⸗

tragt wird . Bekanntlich hat der badiſche Staat
mit Wirkung vom 1. Februar 1918 die Kriegszu⸗
lage der verheirateten Beamten und Lehrer um
180 Mark , der ledigen um 60 Mark jährlich er⸗

höht ; gleichzeitig wurde die Kriegszulage der nur

Werktags beſchäftigten Arbeiter von 1 Mark auf
1,60 Mark im Tage , alſo um 60 Prozent erhöht .
Der Stadtrat hat beſchloſſen , dieſem Beiſpiel mit
den ſich aus den bisherigen ſtädtiſchen Grundſätzen
ergebenden Aenderungen zu folgen . Die Stadt hat
bisher wie bei den Beamten auch bei den Arbeitern

zwiſchen Verheirateten und Ledigen unterſchieden .
Es wird vorgeſchlagen , die Kriegszulage der

ledigen Arbeiter um weitere 60 Pfg . ( im ganzen
hiernach auf 1,70 M. und 1,60 M. ) , diejenigen der

verheirateten um weitere 70 Pfg . ( im ganzen auf
2 M. und 1,90 M. ) zu erhöhen . Es entſteht dadurch
in den Bezügen lediger und verheirateter Arbeiter
ein Unterſchied von 30 Pfg . ( gegenüber bisher 20

Pfg . ) Dieſer Unterſchied ermöglicht es , daß auch
die verheirateten , im Heeresdienſt ſtehenden Ar⸗
beiter eine weitere Zulage von 30,90 M . im Jahr
erhalten . Die beim Staate beſchäftigten , einge⸗

zogenen Arbeiter erhalten die Kriegszulage nicht .
Die Kriegszulage der verheirateten Beamten

ſoll um 180 Mark jährlich erhöht werden , nur bei

den Beamten der Gehaltstarifabteilung F iſt eine

Erhöhung um 220 Mark vorgeſehen , damit ihre

Kriegszulage nicht unter diejenigen eines verhei⸗
rateten Arbeiters der Lohnklaſſen 3 bis 6 ( 618
Mark im Jahi ) ſinkt . Die ſtädtiſchen , ledigen Be⸗
amten erhielten bisher eine Kriegszulage in Höhe
von dreiviertel derjenigen für die verheirateten ,

was einer jetzigen Aufbeſſerung von 135 Mark

( / von 180 Mark ) im Jahre gleichkäme . Aus dem
oben angeführten Grund iſt jedoch vei den Be⸗
amten der Gehaltstarifabteilung F eine Steiger⸗
ung um 175 Mark vorgeſehen , auch bei den Be⸗
amten der Gehaltstarifabteilungen D und E muß⸗
ten , damit eine gegenüber der untern Gehalts⸗

klaſſe angemeſſene Steigerung eintritt , 165 Mark
( ſtatt 135 Mark ) vorgeſehen werden . Die ledigen
Beamten , Lehrer und Arbeiter , die einen eigenen
Hausſtand haben , ſind nach dem Vorbilde des
Staates nunmehr ſowohl hinſichtlich der Teuer⸗

ungsbeihilfe als der Kriegszulage den Verheirate⸗
ten gleichgeſtellt . Bei Berechnung der Ueberſt un⸗
denvergütung der Arbeiter ſoll künftig dem

tarifmäßigen Lohn die Kriegszulage von 1,60 bis
2 M . hinzugerechnet werden , nachdem nunmehr
auch die ſtaatlichen Arbeiter eine erhöhte Ueber⸗

ſtundenvergütung erhalten . Die Neuregelung gilt
rückwirkend vom 1. Februar ds . Js . — Wie nun
erinnerlich , hat die badiſche Regierung im Haus⸗

haltsausſchuß der 2. Kammer erklärt , daß ſie be⸗
reit iſt , die Kriegslohnzuſchläge der im ſtaat⸗
lichen Dienſte beſchäftigen Artbeiter , ſowie die

Kriegsbeihilfen für Beamte weiter zu erhöhen , der⸗

art , daß die preußiſchen Sätze erreicht werden . Die
neuen Sätze ſollen am 1. Juli ds . Is . in Kraft
treten . Dieſe Erhöhung der ſtaatlichen Sätze wird
auch die Stadtverwaltung zu einer entſprechenden ,

——

——
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abermaligen Neuordnung veranlaſſen . Da dieſe
Regelung aber noch eine geraume Zeit in Anſpruch
nehmen wird , ſollen zunächſt die obigen neuen

Teuerungsſätze vom Bürgerausſchuß genehmigt und

in Kraft geſetzt werden .

Die Städteordnung für die mittleren Städte .

Der geſchäftsführende Ausſchuß des Verbandes

der mittleren Städte Badens hat ſich vor kurzem

mit der Frage einer Städteordnung für die

mittleren Städte befaßt . Während bei klei⸗

nen Städten des Verbandes die Befürchtung auf⸗

getreten war , daß die geſetzgebenden Faktoren ſie
von der Annahme dieſer Städteordnung aus⸗

ſchließen würden , hätten größere das Bedenken ,
daß eine Städteordnung , die auch für kleine be⸗

ſtimmt wäre , nicht mit demjenigen Maße voe

Selbſtverwaltungsrechten ausgeſtattet werden

würde , das gefordert werden müſſe . Die Beſprech⸗

ung hat zu einer Beſeitigung der Bedenken geführt
und man nahm in dieſem Sinne folgende Ent⸗

ſchließung an : „ Die Städteordnung für mittlera
Städte ſoll obligatoriſch die Städte umfaſſen , die

nicht der Städteordnung für Großſtädte unterſtehen
oder ſich ihr unterſtellen , und die über 4000 Ein⸗

wohner haben . Die kleinen Städte ſollen berechtigt
ſein , ſie anzunehmen . Landgemeinden mit über

4000 Einwohnern ſollen der Städteordnung nicht
obligatoriſch unterſtellt werden , ihr freiwilliger
Beitritt ſollte davon abhängig ſein , daß ſie Städte

werden . Die Städteordnung für mittlere Städte

ſoll in dem Sinne angeſtrebt wrden , daß ſie für
alle die ihr zu unterſtellenden Städte das höchſte

erreichbare Maß von Rechten und Freiheiten ent⸗

hält . Wenn es ſich im Laufe der Verhandlungen

zeigt , daß nicht für alle dieſe Städte das gleiche
Maß von Rechten und Freiheiten erreichbar iſt ,

ſoll der Gedanke einer gemeinſamen Städteordnung

für ſie nicht erlaſſen werden , ſondern es ſoll nur

innerhalb der Städteordnung eine Abſtufung in

dieſem Punkte erfolgen . “
— —

Förderung des bargeldloſen Zahlungsverkehrs .
Der Werbeausſchuß für Kriegsanleihe , dem

zahlreiche Frankfurter Vereine und Organiſationen
angehören , hat in einer kürzlich unter dem Vorſitz
von Stadtrat Prof . Bleicher abgehaltenen Ver⸗

ſammlung beſchloſſen , ſeine Organiſation auch in

den Dienſt der weiteren Verbreitung des bar⸗

geldloſen Zahlungsverkehrs zu ſtellen . Zu dieſem

Zweck ſoll die beim Rechneiamt beſtehende Aus⸗

kunftſtelle für Kriegsanleihsn auch als

Auskunftſtelle für den bargeldloſen Zahlungsver⸗

kehr ausgebaut werden : ein fachmänniſcher Beirat

ſoll dieſe Stelle unterſtützen . Namentlich iſt beab⸗

ſichtigt , den angeſchloſſenen Organiſationen gutes

Werbe⸗ und Aufklärungsmaterial zur Verfügung

zu ſtellen und etwaige Wünſche und Beſchwerden
an die zuſtändigen Stellen weiterzuleiten . Wir be⸗

grüßen dieſen Schritt , der teilweiſe auf Veranlaſſ⸗

ung des Reichsbankdirektoriumes unternommen

wird , ſelbſtverſtändlich ſehr . Indeſſen ſind wir der

Ueberzeugung , daß derartige lokale Stellen noch
erheblich wirkſamer arbeiten können , wenn ſich
die Reichsbank endlich dazu entſchließen könnte ,

durch eine Beſprechung mit den verſchiedenen Trä⸗

gern des Zahlungsverkehrs ( Poſt , Banken , Spar⸗

kaſſen uzw. ) einheitliche Richtlinien aufzuſtellen .

Solange das nicht geſchieht , werden die erwähnten

Stellen beſtenfalls nebeneinander , vielleicht auch

manchmal gegeneinander arheiten , ſtatt ſich ra⸗

tionell in die Aufgabe zu teilen . Trotzdem zwei⸗

feln wir nicht , daß die neue Stelle im Rahmen

des einſtweilen Erreichbaren Gutes erzielen wird ,

beſonders wenn ſie ſich vorerſt darauf beſchränkt ,
den Poſtſcheck noch mehr als bisher einzubürgern .

— — . —
Berechtigt die Angabe eines „ Bankkontos “ auf

Briefe zu neberweiſungen ?

„ Als Folge der Propaganda für den bar⸗

geldloſen Zahlungsverkehr hat eine Reihe von

Firmen auf ihren Briefbogen und Rechnungen den

Vermerk : „ Bankkonto X X“ . So ſehr dieſe Zahl⸗

ungsart zu begrüßen iſt , ſo ruft ſie mir doch in ge⸗

wiſſen Fällen Bedenken hervor . Kann ein Zahl⸗

ungspflichtiger , ohne hierzu aufgefordert zu ſein ,

Zahlungen auf das Bankkonto leiſten , ohne ſich da⸗

durch der Gefahr auszuſetzen , den Schaden für den

Fall mißbräuchlicher Verwendung zu tragen , bzw .

iſt hierdurch die Schuld in rechtsgültiger Weiſe be⸗

glichen , ſelbſt wenn der Zahlungsempfänger von

der betätigten Einzahlung nicht benachrichtigt
wurde ? “

Die hier aufgeworfene Frage iſt ebenſo wichtig
fün Gläubiger , Schuldner wie Bankiers . Wenn

man ſie beantworten will , wird man ſie am beſten

zunächſt generaliſieren und fragen : Iſt der Schuld⸗

ner ohne weiteres berechtigt , eine Zahlung fur

eine Firma an eine Bankverbindung zu leiſten ,

von der er aus irgend welchen Gründen Kenntnis

bat oder Kenntnis zu haben glaubt , etwa aus

einem Adreßbuch oder aus früheren Geſchäftsvor⸗
kommniſſen ? Dieſe Frage iſt wohl in dieſer All⸗

gemeinheit nicht glatt zu bejahen . Denn es iſt
ja durchaus denkbar , daß wohl iene Verbindung

vor einiger Zeit beſtanden hat , daß ſie aber gelöſt
wurde , oder gar , daß Differenzen zwiſchen der

Bankfirma und dem Kunden beſtehen . Es konnte

dann vorkommen , daß die Bank eingehende Zahl⸗

ungen zur Befriedigung umſtrittener Forderungen
benützt . Die Folge davon wäre zum mindeſten

eine umſtändliche Prozeßführung uſw . Anders iſt

die Sachlage , wenn das Bankkonto auf den Briefen
oder aber auf den Fakturen angebracht iſt . Hier

dürfte wohl anzunehmen ſein , daß ein derartiger

Aufdruck überhaupt nur den Sinn hat , zu Zahl⸗

ungen auf das angegebene Bankkonto aufzufordern .
Natürlich wird der Schuldner vorſichtigerweiſe da⸗

rauf achten . ob jener Vordruck auch auf den neue⸗

ſten Rechnungen uſw . ſteht . Auf alle Fälle aber

könnte die beſtehende Unſicherheit aus dem Wege

geräumt werden , wenn man den Aufdruck in die

Worte kleiden würde : „ Zahlungen zu leiſten auf

unſer Konto bei . . . . “ Im übrigen kann im In⸗
tereſſe des bargeldloſen Zahlungsverkehrs nicht ein⸗

dringlich genug gewünſcht werden , daß derartige

Aufdrucke allgemein eingeführt werden .

Die Haftung des Beamten für Rat nud Aus⸗

kunft .
( Nachdruck verboten . )

Wer unentgeltlich und aus Gefälligkeit nach

beſtem Wiſſen einen Rat erteilt , braucht dem Be⸗

ratenen für den Schaden , den dieſer etwa aus

der Befolgung des Rates erlitten hat , nicht auf⸗

zukommen .

*



Anders liegt die Sache dann , wenn ich einen
Rat zwar unentgeltlich gebe , aber abſichtlich und

vorſätzlich ſchlecht rate . Hier begehe ich eine uner⸗
laubte Handlung und muß dem Geſchädigten Scha⸗
denerſatz leiſten .

Für die Erteilung eines Rats beſteht eine

Haftung auch dann , wenn der Ratgeber gegen
Entgelt Rat erteilt . Hier treten wir zu dem Rat⸗

geber in ein Vertragsverhältnis und er iſt ver⸗

pflichtet , die aus dem Vertrage ſich ergebende Ob⸗

liegenheit ordnungsgemäß zu erfüllen . Wir haben
dabei an den Rechtsanwalt , den Arzt , das Aus⸗

kunftsbüro und ähnliche Einrichtungen zu denken .
Alles bisher bemerkte gilt auch für den Be⸗

amten , wenn er als Privatperſon einen Rat aus

Gefälligkeit erteilt . Wenn alſo z. B. ein Amts⸗

richter einem Freunde , der ihn um ſeine Meinung
frägt , anrät , er ſolle in ſeinen Mietvertrag noch
dieſe oder jene Beſtimmung aufnehmen oder wenn
ein Poſtſekretär einem Bekannten am Stammtiſch
nahelegt , er ſolle lieber von dem beabſichtigten
Prozeß gegen den Poſtfiskus abſehen , ſo können
beide Beamte nicht dafür in Anſpruch genommen
werden , daß der Beratene durch die Befolgung der

Ratſchläge Schaden erlitten hat . Denn die Rats⸗

erteilung erfolgte hier nur aus Geſälligkeit und

privat , keineswegs in amtlicher Eigenſchaſt .
Damit kommen wir zu dem Punkte , wo für

die Ratserteilung durch den Beamten beſondere
Grundſätze gelten . Wenn der Beamte als Amts⸗

perſon Rat erteilt , ſo muß er für die Folgen auch
dann eiinſtehen , wenn er nicht aus böſer Abſicht
handelte , und wenn er den Rat unentgeltlich ge⸗

geben hat . Denn hier wird er als Vertreter der

Staatsautorität tätig , hier erteilt nicht eine Pri⸗
vatperſon einen Rat , ſondern der Staat ſelbſt .
Der Rat Suchende , der ſich an den Beamten als

ſolchen wendet , erwartet und kann erwarten , daß

der amtliche Rat , der ihm gegeben wird , richtig iſt .

Es wird ſich übrigens in ſolchen Fällen meiſtens

weniger um einen Rat⸗im eigentlichen Sinne han⸗
deln , als um eine Auskunft . Der Beamte wird

über Dinge , die ihm infolge ſeines amtlichen Wirk⸗

ungskreiſes beſonders geläuſig ſind , Aufſchluß ge⸗

ben und dann vielleicht im einen oder andern

Fall an die Auskunft die Erteilung eines Rats

im eigentlichen Sinn anſchließen . Der Poſtbeamte
wird z. B. Auskunft geben über die möglichen Ar⸗

ten der Verſendung eines Pakets und hieran an⸗

knüpfend dem Abſender eine beſtimmte Form der

Verſendung anraten . Für die Frage der Haſtung

iſt es aber gleichgültig , ob der Beamte nur Aus⸗
kunft oder auch einen Rat erteilt hat . Er haftet

für das eine wie für das andere .

Allerdings haftet er nicht unbedingt , ſondern
nur dann , wenn er vorſätzlich oder fahrläſſig eine

unrichtige Auskunſt oder einen ungeeigneten Rat

erteilt hat . Daß er bei abſichtlich falſcher Ratser⸗
teilung Schadenerſatz zu leiſten hat , iſt ſelbver⸗
ſtändlich . Hier deckt ſich ſeine Haftung mit der

des Privatmanns . Dagegen geht die Haſtung des
Beamten , der als Amtsperſon einen Rat erteilt ,
weiter als die des Privatmanns inſofern , als er

auch für fahrläſſig gegebene falſche Aufſchlüſſeeder
Ratſchläge einzuſtehen hat . Wann dicſe Fahrläſſig⸗
keit vorliegt , läßt ſich nur von Fall zu Fall

unter Berückſichtigung aller Ein elumſtände ſagen.
Wenn der Beamte eine falſche Auskunft im eigent⸗
lichen Sinn erteilt , wird ihm die Fahrläſſigkeit

leicht nachzuweiſen ſein . Schwer wird es dagegen
fallen zu beweiſen , daß ein Beamter , der eine

richtige Auskunft erteilt hat , daran in fahrläſſiger
Weiſe einen falſchen Rat knüpfte . Mit andern
Worten : eine falſche Auskunft wird faſt immer auf
Fahrläſſigkeit beruhen , ein falſcher Rat nur ſelten .

Die Haftpflicht des Beamten für fahrläſſig er⸗
teilte unrichtige Ratſchläge oder Auskünfte iſt

jedoch eingeſchränkt . Er haftet nur , wenn der Ge⸗

ſchädigte auf andere Weiſe keinen Erſatz zu er⸗

langen vermag . Nehmen wir an , ein Kaufmann
von Berlin , der am 1. Mai an einer wichtigen
Beſprechung in Königsberg teilzunehmen hat , er⸗

kundigt ſich am 30 . April mit Rückſicht auf die

durch den Krieg hervorgeruſenen Verkehrsein⸗
ſchränkungen bei einem dienſttuenden Schaſterbe⸗

amten,,H ob der Schnellzug Berlin⸗Königsberg noch

zur alten Zeit geht , was der Beamte bejaht . Tat⸗

ſächlich geht aber der Zug eine Stunde früher ,
und der Kaufmann verſäumt dadurch die Königs⸗
berger Zuſammenkunft . Die Folge iſt , daß er ſeine
Intereſſen nicht wahrnehmen kann und von den
andern Teilnehmern in ungebührlicher und be⸗

trügeriſcher Weiſe übervorteilt wird . Bevor hier
der Kaufmann den Bahnbeamten wegen der fal⸗
ſchen Auskunft auf Schadenerſatz belangen kann ,

muß er zunächſt verſuchen , von den Teilnehmern
der Beſprechung Erſatz des ihm durch ihr betrüger⸗
iſches Verhalten entſtandenen Schadens zu erhal⸗
ten . Erſt wenn er dieſen Erſatz z. B. wegen Mit⸗

telloſigkeit der andern Teilnehmer nicht erlangen
kann , darf er ſich an den Bahnbeamten halten .

Damit ergibt ſich die Notwendigkeit ſtets zu
prüfen , ob der Beamte als Amtsperſon tätig ge⸗
worden iſt . In der Regel wird hier die Grenze

leicht zu finden ſein . Wenn ein Fremder , der keine

Beziehungen zu dem Beamten hat , ihn in den

Dienſträumen aufſucht und um Aufſchluß bilten ,
ſo liegt immer ein amtliches handeln vor . Aber

auch wenn ein Bekannter , ein Freund , den Be⸗

amten um Rat fragt , kann die Antwort in amt⸗

licher Eigenſchaft erſolgen . Es kommt hier auf die

Umſtände des éinzelnen Falles an . Allgemeine
Richtlinien laſſen ſich nicht aufſtellen .

Man könnte daran denken zu ſagen , wenn ein

Beamter nicht in Erfüllung ſeiner Amtspflicht ,
ſondern ohne dazu verpflichtet zu ſein aus Ent⸗

gegenkommen die Auskunft oder den Rat erteilt .

liege keine Amtshandlung vor . Eine derartige

Auffaſſung würde ſich aber in Widerſpruch ſetzen
mit einer Entſcheidung des Reichsgerichts , die be⸗
ſagt , daß ein Beamter auch dann ( für eine unrichtig
erteilte Auskunft haftet , wenn er nicht verpflichtet
war , ſie zu erteilen . Das Reichsgericht hat ſich

in dieſer Entſcheidung auf den Standpunkt geſtellt ,
daß ein Beamter die Auskunft , zu deren Erteilung

er nicht verpflichtet iſt , zwar verweigern kann , daß

er aber , wenn er einmal Aufſchluß gibt , dieſen

Aufſchluß richtig erteilen muß , widrigenfalls er

haftet .

Kohle .
( Nachdruck verboten ) .

Die Kohle erſcheint uns jetzt viel wertvoller als

vor dem Kriege . Ein Gut ſteigt ja immer im An⸗

ſehen und Werte , wenn es knapper wird oder ſchwer



zu erlangen iſt . Als die Feuerungsmittel nicht mehr

ſo leicht zu haben waren , fragten ſich die Leute nach

der Urſache der geringeren Zufuhr . Mangel an ver⸗

fügbarem Transportmaterial , militäriſche Notwen⸗

digkeiten verzögerten die Heranführung von Kohlen .

Im Sommer muß eben ſchon Vorſorge für den Win⸗

ter getroffen werden , ſo , wie es jetzt von vielen

Stadtverwaltungen geſchieht .

So wichtig auch die Kohle für die Heizung der

Wohnungen in den kalten Jahreszeiten iſt , ihre Be⸗

deutung für unſer heimiſches Gewerbe , für die In⸗

duſtrie und den Verkehr iſt faſt noch größer . Ohne

ausreichende Mengen von Kohlen würden wir dieſen

ungeheuren Krieg kaum führen können . Das gibt

der Kohle eine Bedeutung von ungeahnter Trag⸗

weite . Einige aufklärende Worte ſind daher am

Platze .

Nach den neueren Forſchungen iſt die Kohle

durch Veränderung von Fflanzenſtoffen entſtanden .

Sie enthält Kohlenſtoff , Sauerſtoff , Stickſtoff und

mineraliſche Beſtandteile . Man unterſcheidet haupt⸗

ſächlich Anthrazit , Graphit , Steinkohle , Braunkohle

und Holzkohle . Der Anthrazit ſtammt aus der äl⸗

teſten Zeit . Er enthält den meiſten Kohlenſtoff , iſt

ſchwer entzündlich und verbrennt ohne Rauch . Gra —

phit iſt ein älterer Kohlenſtoff , aber nicht brennbar .

Die Steinkohle nennt man auch ſchwarze Kohle . Sie

enthält 70 bis 80 v. H. Kohlenſtoff . Im Erdinnern

iſt ſie zwiſchen Sandſteinen und Schiefertonen einge —

lagert . In ihrem Verhältnis zum Anthrazit und

Braunkohle nimmt ſie eine Mittelſtellung ein . Sie

iſt älter als die Braunkohle und jünger als der

Anthrazit . Die Reihenfolge der Entwicklung iſt alſo

Braunkohle , Steinkohle , Anthrazit .

Der Graphit ( Reißblei ) iſt ein eiſenſchwarzes bis

blaugraues metallglänzendes , ſchlüfrig anzufühlen⸗

des , ſehr weiches und daher ſtark abfärbendes und

mit dem Meſſer ſchneidbares Mineral , das haupt⸗

ſächlich aus Kohlenſtoff beſteht , aber meiſt mit etwas

Eiſen gemengt und durch Kieſelſäure , Kalk und an⸗

dere Stoffe verunreinigt iſt . Es iſt unſchmelzbar

und verbrennt an der Luft ſehr ſchwer zu Kohlen⸗

ſäure ( mutmaßlich iſt er nicht durch Verkohlung von

Pflanzenſtoffen , ſondern durch Zerſetzung von Koh⸗

lenſauerſtoffverbindung , der in das benachbarte Ge⸗

ſtein drang , entſtanden ) . Graphit liefert den Stoff

zu Bleiſtiften , angerieben mit Leinölfirniß liefert er

eine häufig angewandte Farbe , außerdem dient er

als Schmiermittel zur Verminderung der Reibung

bei Maſchinen und zum Polieren von Bleiſchrott und

Pulver .

Als die jüngere Kohle enthält die Braunkohle

weniger Kohlenſtoff als die Steinkohle , ſo 30 bis 75

v. H. Kohlenſtoff und Erdpech ( Bitumen ) . Sie ver⸗

brennt leicht , gibt viel Ruß und entwickelt beim Ver⸗

brennen einen brenzlichen Geruch . Ihren Namen

hat ſie von ihrer braunen Farbe , bei einzelnen Sor⸗

ten ſchwankt die Farbe jedoch von gelbbraun bis

ſchwarzbraun .

Holzkohle wird durch trockene Ueberdämpfung

oder durch unvollkommene Verbrennung von Holz

hergeſtellt . Je nach der Beſchaffenheit des Holzes

fällt die Holzkohle aus . Sie enthält : Kohlenſtoff ,

Waſſerſtoff und Sauerſtoff chemiſch gebunden . Ihre

Verwendung iſt mannigfach : ſie dient als Heizma⸗

terial bei metalliſchen und chemiſchen Arbeiten , als

entfärbender Stoff und als Stoff zur Bereitung des

Schießpulvers .

Erſt im Induſtriezeitalter iſt die Kohle zur vol⸗

len Geltung gekommen . Die alten Römer haben

zwar ſchon in Britannien Steinkohle als Brenn⸗

material benutzt , aber Bergwerke entſtanden erſt im

13 . Jahrhundert in England . Der Holzmangel

zwang England die vorhandenen Steinkohlenla⸗

ger zu erſchließen . Um die Mitte des 17 . Jahrhun⸗

derts ſollen ſchon über 2 Millionen engl . Tonnen

gefördert worden ſein . Aber zu gewerblichen Zwek —

ken verwandte man noch lange Holzkohlen . Eine

entſcheidende Wendung im Kohlengraben brachte die

Erfindung der Dampfmaſchine . Schiffahrt , Eiſen⸗

bahnen und Induſtrie wuchſen an und verbrauchten

große Mengen von Kohlen . Eine engliſche Schätzung

aus dem Jahre 1903 gibt an , daß im Bergbau 9,7 , in

Hüttenwerken 15,7 im Fabrikbetrieb 34 . 6 von den

Eiſenbahnen 7,4 , in der Dampfſchiffahrt 10,2 , in

Gaswerken 8,2 und im Hausbedarf 17,4 v. H. ver⸗

braucht worden ſeien . Dieſe Schätzung weiſt auf den

großen Verbrauch der Fabriken , der Hütten⸗ und

Bergwerke ( zuſammen 57 v. H. des Verbrauchs ) , des

Verkehrs ( 17,3 ) und des Hausbedarfs an Kohlen hin .

Die geſamte jährliche Kohlenförderung hat ſich

in den letzten 50 Jahren gewaltig gehoben . Im

Jahre 1850 wurden nach den beſten Quellen 137,5 ,

1880 : 344,2 , 1900 : 761,1 , 1908 : 1055,2 Millionen

Tonnen Kohlen ( Steinkohle und Braunkohle ) geför⸗

dert . In faſt 50 Jahren alſo eine Zunahme von

137,5 auf 1055,2 Millionen Tonnen Kohlen . In

Europa ſchaffen Großbritanien und Irland die mei⸗

ſten Kohlen heraus , dann folgen Deutſchland , Oe⸗

ſterreich - Ungarn , Frankreich , Belgien , Rußland ,

Spanien , Niederlande , Italien und Schweden . Groß⸗

britanien und Irland brachten 1908 : 265713 ,
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Deutſchland 215286 tauſend Metertonnen hervor ,

dann kommt in weitem Abſtand Oeſterreich - Ungarn

mit 48384 , Frankreich mit 37491 , Rußland mit

26700 , Italien brachte nur 422 tauſend Metertonnen

hervor . Von den außereuropäiſchen Ländern haben

nur die Vereinigten Staaten von Nordamerika eine

erhebliche Kohlenförderung : 377469 tauſend Meter⸗

tonnen . Japan brachte nur 13942 tauſend Meter⸗

tonnen hervor .

Kennzeichnend iſt darnach , daß Frankreich eine

geringe Kohlenförderung hat , Japan eine noch viel

geringere und Italien eine ganz geringe . Dle

deutſche iſt faſt ſechsmal größer als die franzöſiſche .

Italien kommt kaum in Betracht , es muß faſt ſeinen

ganzen Bedarf einführen . Unſer ehemaliger Bun⸗

desgenoſſe iſt in der Kohleneinfuhr auf Amerika und

England angewieſen und das will gerade für dieſen

Krieg viel beſagen . Deutſchland iſt im Jahre 1912

mit rund 255973 tauſend Tonnen nahe an England

( das 264595 tauſend Tonnen hatte ) herangekommen .

Abbaufähige Kohlenlager aber hat Deutſchland auf

lange , lange Zeit hinaus ; die engliſchen ſind nach

den Schätzungen der Fachleute viel eher erſchöpft .

In der Ausnützung der Kohle ſind wir den

Engländern zweifellos überlegen , nicht in der Wär⸗

meerzeugung und als Kraftquelle für den Maſchinen⸗

antrieb , ſondern in der Gewinnung von Nebenpro⸗

dukten der Kohle . Aus der Kohle werden Teer , Am⸗

moniakwaſſer und Leuchtgas herausgezogen . Unſere

Ueberlegenheit beſteht vor allem in der Gewinnung

von chemiſchen Erzeugniſſen ; Benzol , Karbolſäure ,

Naphtalin , künſtlichem Indigo , Riechſtoffe , Ammo⸗

niak und ähnlicher Stoffe . Unſere chemiſche In⸗

duſtrie hat ſich damit einen bisher nicht erreichten

Weltruf erworben . Prof . Dr . Ebner ſagt darüber :

„ Sehen wir von Koks und Leuchtgas ganz ab ,

ſo ſind Benzol , Naphtalin , Karbolſäure , Anthrazen

und Ammoniak die eigentlichen Schätze der Kohle ;

in ihnen erſtehen die Farben , Düfte , Heilkräfte und

Nährſtoffe einer längſt verſchwundenen Pflanzenwelt

wieder , die uns im gegenwärtigen Kriege vortreff⸗

lich zuſtatten kommen . Ihre Wiedergewinnung war

aber nur möglich , weil in keinem Lande der Welt

die chemiſche Wiſſenſchaft und Technik in ſolcher

Blüte ſtehen , wie im Lande der „ Hunnen und Bar⸗

baren “ . Ein engliſches Blatt , die „ Daily Mail “ ,

meinte kürzlich , das Wertvollſte , was Deutſchland

beſäße , ſeien ſeine Chemiker ; ein deutſcher Chemiker

ſei ſoviel wert wie ein Bataillon Soldaten , dle

deutſchen Chemiker bereiten England eine Ueber⸗

raſchung nach der anderen und machten alle ſeine
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Aushungerungspläne durch ihre Erfindungen zu —

nichte . Was Bismarck einſt vom preußiſchen Leut⸗

nant ſagte , daß ihn kein Land der Welt uns nach⸗

machen könne , das gilt heute auch vom deutſchen

Chemiker ; unſere Feinde ſpüren es deutlich bei ihren

vergeblichen Bemühungen , die fehlenden deutſchen

Chemikalien durch eigene Produkte zu erſetzen “ .

Gegen unſere chemiſche Induſtrie führen die

Vereinigten Staaten von Nordamerika und England

einen heftigen Kampf . Sie wollen eine eigene lel⸗

ſtungsfähige Chemie aber beileibe nicht erſt mühſam

aufbauen , ſondern kurzerhand unſere Methoden nach —

ahmen . So einfach iſt das aber nicht , man muß

dazu geeignete Schulen , geeignete Facharbeiter und

Chemiker haben . Immerhin , unſere chemiſche Indu⸗

ſtrie muß wachſam auf dem Poſten ſein , um ihre

Weltſtellung zu behaupten . Zu dieſem Zwecke haben

ſich die großen Werke zuſammengetan .

So nötig uns das Brot für die Führung die⸗

ſes Krieges iſt , ſo nötig brauchen wir die Kohle : als

Wärmeerzeuger und Kraftquelle für den Maſchinen⸗

antrieb ; ſie gibt uns aber außerdem viele chemiſche

Stoffe , die zur Führung des Krieges nötig ſind . Sie

liefert Pulver und Arzneimittel , Düngemittel und

wohlriechende Stoffe . Wir ſind ausreichend mit

Kohlen verſehen und können mit einem geſchulten

und praktiſch erprobten Stamm von Chemikern ver⸗

trauensvoll in die Zukunft ſehen .

— 0 —

7 . Bad . Landgemeindenverband .

Ausſchußſitzung .

Am 23 . Mai fand in Raſtatt eine Auſchuß⸗

ſitzung ſtatt , bei welcher die beiden neu einge⸗

tretenen Mitglieder , Herr R uf von Oberwan⸗

geen und Herr Dold von Gremmelsbaſch ,

begrüßt und Herr Müller von Haagen , der ge⸗

rade an dieſem Tag auf eine 40⸗jährige Amtstätig⸗

keit als Bürgermeiſter zurück blickt , durch eine

entſprechende Anſprache unter Ueberreichung eines

ſchönen Roſenbouquets geehrt wurde .

Die 1917er Rechnungen wurden verkündet und

nichts dagegen zu erinnern gefunden , bez . der

Verwendung der Ueberſchüſſe wurde beſchloſſen , daß

ſolche der Verbandskaſſe ſelbſt vorerſt noch weiter

admaſſiert und für eine der beſonderen Einrich⸗
tungen des Verbands zurück behalten werden ſol⸗

len , für welche ſie vielleicht ſchon bald eine geeig⸗

nete Verwendung finden können .

Die von der Oberrhein . Verſicherungsgeſell⸗

ſchaft dem Verband zukommende Proviſion von

durchſchnittlich 1500 M. jährlich ſoll dauernd der

Feuerverſicherung zur Stärkung des Reſervefonds

überwieſen werden .

Weiter wurde beſchloſſen , den geſamten Ver⸗

mögensbeſtand unſerer Kriegsſpende dem Fand Für

das Erholungsheim zu überweiſen , um dadurch die

Errichtung eines ſolchen möglichſt zu fördern .



Weiter wurde hierher gehörig über die Ausgabe
von Anteilſcheinen ev . eine weitere Sammlung

jährlicher Beiträge der Gemeinden geſprochen ünd

auch betont , daß es billig ſein werde , den etwa

Aufnahme in das Erholungsheim findenden Be⸗

amten derjenigen Gemeinden , welche Beiträge lei⸗

ſten oder Anteilſcheine nehmen , günſtigere Auf⸗
nahmebedingungen zu machen als jenen , deren
Anſtellungsgemeinden ſich in keiner Weiſe finan⸗
ziell beteiligt haben .

Zu einem definitiven Beſchluß gelangte man

heute nicht , es wurde aber dem Vorſitzenden die

Befugnis eingeräumt , von ſich aus das Geeeignete

zu verfügen .
Ueber den Stand der brennendſten Tagesfra⸗

gen als da ſind : Gemeindebeamten - und Fürſorge⸗

geſetz ſowie Abänderung der Gemeindeordung und

die vom Verbamd dazu zu nehmende Stellung
wurde kurz Bericht erſtattet und zum Schluß

beſchloſſen , in dieſem Jahr wieder eine Mitolie⸗

derverſammlung abzuhalten und zwar ſoll ſolche

möglichſt in der Mitte des Landes , etwa in O 52

fenburg , Anfangs September ſtattfinden .

— —

Feſtſetzung von Höchſtpreiſen für Nutz⸗ und .

Handelsvieh betr .

In dieſem Betreff hat unſer Verband auf

mehrfache Anregung folgenden Antrag an das

Gr . Miniſterium des Innern geſtellt :
Nach eigenen Wahrnehmungen im hieſigen

Amtsbezirk und den übereinſtimmenden , aus ver⸗

ſchiedenen Bezirken an uns gelangten Beſchwer⸗
den ſtößt die Beſchaffung des nötigen Schlacht⸗

viehes auf immer größeren Widerſtand bei den

Viehbeſitzern und dies lommt hauptſächlich von den

hohen Preiſen , welche für Nutz - und Handels⸗

vieh bezahlt werden und welche geradezu Wucher⸗

preiſe genannt werden müſſen .
Um ſolche Preiſe iſt es dem geringen Mann

einfach nicht mehr möglich , ein Stück Nutzvieh zu

erwerben , und es leidel infolgedeſſen nicht nur die

Feldbewirtſchaftung , ſondern auch die Nachzucht

not .
Um den beſtehenden Mißſtänden mit Erſolg zu

ſteuern , gibt es nach Anſicht der Sachverſtändigen
nur ein Mittel und dies iſt die Feſtſetzung von

Höchſtpreiſen für Nutz⸗ und Zuchtvieh und zwar

ſollten dieſe Höchſtpreiſe gleich den Schlachtvieh⸗

preiſen feſtgeſetzt werden etwa mit einem 25 bis

30⸗prozentigen Zuſchlag für beſonders wertvolles

Zuchtvieh .
Wir bitten hohes Miniſterium dringend um

gefällige alsbaldige Feſtſetzung und Bekanntmach⸗

ung ſolcher Höchſtpreiſe .

Organiſatoriſches .

In einigen Bezirken , in welchen das Intereſſe
für unſern Verband noch etwas zu wünſchen üb⸗

rig läßt und wo es auch an einer Vertretung fehlte ,
habenien letzter Zeit unter Leitung des Verbands⸗

ſekretärs Verſammlungen ſtattgeſunden , welche zu

der Hoffnung berechtigen , daß ſich in dieſen Be

zirken jetzt etwas mehr Leben entwickeln werde .

Dabei wurden als Bezirksvorſtände gewählt
für Villingen Herr Straub von Linach und

Herr Engelhardt von Nuß⸗
J. V

Als Ausſchußmitglied für den Kreis Villingen
wurde Herr Dold von Gremmelsbach ge⸗
wäblt .

6

Jubilare .

Im Lauf des Monats Juni feiern ihr 25⸗

jähriges Amtsjubiläum die Herren
Güärtner von Gommorsdorf , Amt Box⸗

erg ,
Zapf von Schwaibach , Amt Offenburg .
Wehrle von Gütenbach , Amt Triberg .

— —

Feuerverſicherung .

Letzter Stand nach Nr . 5

Zugang O. ⸗Z. 472 Tannheim
O. ⸗Z. 473 Giſſigheim

Summa

Buchhdlterſtelle .
Die dauernde Stelle eines Buchhalters beim

Stadtrentamt Singen a . Hohentwiel iſt als⸗

bald durch eine im Staats⸗ oder Gemeinderech⸗

nungsweſen durchaus erfahrene , tüchtige Kraft ( auch

Kriegsinvalide ohne Armbeſchädigung ) zu beſetzen .

Bewerber wollen ihre Geſuche unter Angabe der

Gehaltsanſprüche und Anſchluß eines Lebenslaufes
an das Stadtrentamt Singen a H. richten .

Singen , den 30 Mai 1918 .

Stadtrentamt :
Deimling .

5 831650 M .
11650 M.

7200 M.

5 850 500 M.

Zur Aushilfe in der Rechnungsabhör wird ein

Revilionsbedmfer
( auch Invalide ) geſucht . Bewerbungen wollen hierher

eingereicht werden .

Offenburg , 23 . Mai 1918 .

Der Stadtrat .

Sendungen ſind zu richten :

( in Angelegenheiten

ſtraße 19 ;

Sur gefälligen Beachtung !

a) des Landgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

b) des Rechnerverbandes ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

ch der Bestellung und des Lersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

Verlag : die Bad . Landgemeinde⸗ , Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleitung : Rechnungsrat Bundſchuh in Konſtanz . — Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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